Die Frauenbewegung

Im Jahre 1848 schlossen sich Frauen zusammen um für ihre Rechte zu kämpfen.

Sie kämpften besonders für die politischen sowie bürgerlichen Rechte der Frauen. Diese Bewegung ist bekannt als „first wave“.

Ihre Mitglieder werden die „Suffragetten“ oder auch die „Blaustrümpfe“ genannt.

Sie hatten sich die Ziele der freien Erwerbsarbeit für Frauen, ein Recht auf Bildung und Studium, sowie das Recht auf politische Teilnahme, also das Wahlrecht auch für Frauen, gesetzt.

Es gab zwei Gruppierungen unter ihnen, die Bürgerlich-Gemäßigten und die bürgerlich-radikalen. Vor allem die bürgerlich-radikalen waren es die bereits von beginn der Bewegung an das Wahlrecht sowie das Recht auf Studium verlangten. 

Die erste Bewegung endete gegen 1933 mit beginn des 2. Weltkriegs. 

Als sich im 19. Jahrhundert die ersten Frauenbewegung bildeten, war es das Hauptziel der Feministinnen, ihre Zivilrechtlichestellung zu verbessern und ihre rechtliche Unmündigkeit zu beseitigen (Scheidungs-, Sorgerecht, Aufhebung der Vormundschaft des Mannes in der Ehe etc.). Das Wahlrecht hatte in ihren Forderungen zunächst eine untergeordnete Bedeutung. Allerdings machten sie bald bittere Erfahrungen. Ohne Rechte und Stimme in der politischen Öffentlichkeit blieben sie Bittstellerinnen — angewiesen auf männliche Bündnispartner und abhängig von der politischen Stimmungslage. Bündnispartner und etablierte Parteien oder Organisationen unterstützten die Frauen nur solange, wie es in ihrem eigenen Interesse lag. Waren deren Ziele erreicht, standen die Frauen alleine da. Folglich konzentrierte sich die erste Frauenbewegung mehr und mehr auf die Erlangung des Stimmrechts. Die Frauenrechtlerinnen organisierten sich in eigenen, autonomen oder teilautonomen Organisationen. Man kann die Frauen, die öffentlich in Erscheinung traten, grob in drei Gruppen teilen:

"Die Gemäßigten": Hierbei handelt es sich um eine heterogene Gruppe von Frauenverbänden, deren Mitglieder Veränderungen nur in geringem Maße bzw. Schritt für Schritt und im Rahmen der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft suchten. Es wurde betont, dass die Frau andersartig sei und andere Aufgaben in der Gesellschaft habe als der Mann. In diese Gruppe fielen z.B. christliche Wohlfahrtsvereine, die sich um die ärmsten Frauen kümmerten, wie auch liberale Frauenbildungsvereine und konservative Frauen. Die Forderung nach dem Wahlrecht wurde nicht von allen Vereinen gestellt, sondern entweder zurückgestellt mit der Erklärung, Frauen seien noch nicht reif dafür bzw. man wolle die Regierenden nicht brüskieren, oder es wurde ein Klassenwahlrecht gefordert, das Frauen einschließt. Das Wahlrecht solle nicht allen gewährt werden, sondern nur den besitzenden bürgerlichen Frauen. Im Zuge der Militarisierung und Nationalisierung kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs schlossen sich viele dieser Frauen der Stimmungslage an und forderten ihre Anhängerinnen auf, bei der "Verteidigung" des jeweiligen Vaterlands zu helfen.

"Die Radikalen": Dies ist eine relativ kleine Gruppe bürgerlicher Frauen, die sich für die radikale Umgestaltung der Gesellschaft einsetzten. Sie waren die treibende Kraft der Wahlrechtskämpfe. Diese Frauen betonten die Gleichheit von Frau und Mann, die daher auch Anspruch auf gleiche Rechte habe. Die Radikalen waren eine kleine Bewegung, die sich keiner Partei zugehörig fühlte. Manche suchten aber den Kontakt zu den sozialistischen Frauen. Einige Kampagnen, z.B. für das Frauenwahlrecht, wurden gemeinsam durchgeführt. Die Radikalfeministinnen setzten sich auch für die Rechte der sozial benachteiligten Frauen, der Arbeiterinnen und Prostituierten ein. Vertreterinnen dieser Gruppe gründeten während des Ersten Weltkrieges die "Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit", der Frauen aller sich zu diesem Zeitpunkt bekriegenden Nationen angehörten.

"Die Sozialistischen": Dabei handelt es sich um die innerhalb der sozialistischen, später auch der kommunistischen Bewegung relativ autonom organisierten Frauen. Grundlage der Forderungen der sozialistischen Frauen sind die allgemeinen sozialistischen Forderungen nach der Abschaffung der Klassengegensätze und des Privateigentums an Produktionsmitteln. Vordenkerinnen der sozialistischen Frauenbewegung wie Clara Zetkin forderten die ökonomische Unabhängigkeit der Frau als Grundbedingung für ihre Gleichberechtigung sowie die Abschaffung der Hierarchisierung der Geschlechter analog zur Abschaffung der Klassen. Im Mittelpunkt der Forderungen der sozialistischen Frauen
